
 

Familienentlastungsgesetz verabschiedet 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 23. November 2018 hat der Bundesrat dem bereits am 8. November 2018 vom Deutschen 
Bundestag in der Fassung des Regierungsentwurfs verabschiedeten Gesetz zur Stärkung und 
steuerlichen Entlastung der Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen 
(Familienentlastungsgesetz – FamEntlastG) zugestimmt. 
 
Mit dem Gesetz wird das Kindergeld ab dem 1. Juli 2019 um 10,00 € angehoben. Der Kinder-
freibetrag wird begleitend für 2019 von 2.394,00 € auf 2.490,00 € pro Elternteil und für 2020 wei-
ter auf 2.586,00 € pro Elternteil erhöht. 
 
Weiterhin wird zum einen die nach dem 12. Existenzminimumbericht notwendige Anhebung des 
Grundfreibetrags auf 9.168,00 € für 2019 und 9.408,00 € für 2020 umgesetzt sowie zum ande-
ren zur Beseitigung der kalten Progression der Einkommensteuertarif in zwei Schritten nach 
rechts verschoben. 
 
Die genauen Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Gesetzestext. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 

Dr. Carola Fischer 

Referatsleiterin 
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